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 Wie ist diese Handreichung entstanden? 

Eine Roadmap und fünf vertiefende Handreichungen sind Ergebnis 
des vom BMBFSFJ geförderten Projekts „Umsetzungsbegleitung 
KJSG: Umstellung der Verwaltungsstrukturen im Bereich der Einglie
derungshilfe“ mit einer Laufzeit von 2022 bis 2025.  

In diesem Projekt sind Daten in ausgewählten Kommunen erhoben 
worden. Einbezogen wurden: 

» 4 Modellkommunen, deren Vorbereitungen auf die Inklusive 
Lösung das Projektteam beobachten durfte, 

» 9 Workshopkommunen, mit denen im Rahmen des Projekts 
Workshops zu Einzelthemen bezüglich der Einführung der In
klusiven Lösung durchgeführt wurden, 

» 39 Erfahrungskommunen, die unabhängig vom Projekt be
reits Erfahrungen mit der Umsetzung der Inklusiven Lösung 
gesammelt hatten. 

Die Datenerhebung erfolgte qualitativ mittels Beobachtungen, In
terviews und Fokusgruppen und quantitativ mittels standardisierter 
Fragebögen.  

 

Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf der Projektweb
seite. 

 

https://foev-speyer.de/kjsg
https://foev-speyer.de/kjsg
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Verortung im Gesamtprozess 
 

Dies ist eine von fünf Handreichungen, die Kommunen in Deutschland bei der Umsetzung 
der Inklusiven Lösung unterstützen sollen. Sie bilden zusammen mit einer Roadmap das 
Ergebnis des vom BMBFSFJ geförderten Projekts „Umsetzungsbegleitung KJSG: Umstel
lung der Verwaltungsstrukturen im Bereich der Eingliederungshilfe“ am Deutschen For
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung. 

Zur Orientierung im Gesamtprozess ist zuerst ein Blick in die Roadmap zu empfehlen. Sie 
finden diese (sowie auch die Handreichungen) auf der Projektwebseite. 

 

 
 

 Überörtliche Träger 

In einigen Bundesländern sind überörtliche Träger für Leistungen der EGH ganz 
oder teilweise zuständig. Dies gilt z. B. in Bayern für die Bezirke und in Nordrhein-
Westfalen für die Landschaftsverbände.  

In diesen Bundesländern kann die Umsetzung der Inklusiven Lösung erst erfolgen, 
nachdem das jeweilige Landesausführungsgesetz eine Neuzuweisung des Trägers 
der EGH vorgenommen hat. Vorbereitende Schritte und eine Vertiefung der Zusam
menarbeit sind jedoch bereits jetzt möglich, sofern dies sowohl vom örtlichen als 
auch vom überörtlichen Träger gewünscht und forciert wird. Die überörtlichen Trä
ger sind daher bei den folgenden Ausführungen grundsätzlich mitzudenken. 

 

  

https://foev-speyer.de/kjsg
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1. Form des Umstellungsprozesses  
 

 
 

 

Grundsätzlich begreifen fast alle befragten Kommunen die Umstellung hin zur Inklusiven 
Lösung als Projekt und wählen eine projektorientierte Durchführung. Um Arbeitsdoppe
lungen zu vermeiden und langfristige Ziele während der Projektplanung und -umsetzung 
im Blick zu behalten, kann es ratsam sein, die im Zusammenhang mit der Inklusiven Lö
sung erfolgende Verwaltungsumstellung im Gesamtprozess der Umsetzung des KJSG zu 
verorten.  

  

Worum geht es hier? 

Die Umstellung hin zur Inklusiven Lösung ist ein umfänglicher Prozess, 
der über einen längeren Zeitraum personelle Kapazitäten bindet und 
Ressourcen benötigt. Es bietet sich an,  

frühzeitig Entscheidungen darüber zu treffen, wie dieser Prozess organi
siert und gestaltet werden soll und wer die Steuerung für den Prozess 
übernimmt. 

 Zentrale Fragen zur Form des Umstellungsprozesses können sein: 

» Soll die Umstellung als Projekt organisiert werden? 

» Wie viel Zeit steht für die Umstellung zur Verfügung? 

» Welche Einzelperson oder welches Gremium soll den Umstellungs
prozess steuern? 

» Wie werden Personen und Stellen einbezogen, die für relevante 
Aspekte entscheidungsbefugt sind? 
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Hinweise 
 

 

 Im Rahmen einer projektorientierten Einführung der Inklusiven Lösung bietet es sich 
an, ein besonderes Augenmerk auf folgende Aspekte zu legen:  

» die Festlegung von Projektrollen und -zuständigkeiten, 

» die Erstellung eines Meilensteinplans als Ausgangspunkt,  

» die Planung zeitlicher Abläufe,  

» die Identifikation von Prozessbeteiligten und Prozessbetroffenen 

» Ressourcen für die Umstellung und  

» die interne und externe Kommunikationsstrategie.  

 

 

 

 
Bildquelle: Unsplash / NEW DATA SERVICES (bearbeitet) 

https://unsplash.com/de/fotos/weisses-papier-auf-weisse-wand-geklebt-bbXaYbKWnjw
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Zu Projektbeginn sollten zunächst die Projektrollen festgelegt werden. Dies umfasst ins
besondere die Benennung einer Projektleitung (beispielsweise Fachdienstleitung der JH 
oder EGH oder VL), die den Überblick über den Umstellungsprozess behält, die einzelnen 
Schritte und zu beteiligenden Akteure koordiniert und sich für den Umstellungsprozess 
verantwortlich fühlt. Die Projektleitung muss nicht zwingend selbst eine Führungskraft 
sein, braucht aber den Rückhalt der Führungsebene. 

 

Entscheidend für die Projektorganisation kann zudem die Schaffung von Austauschforen 
sein, in denen sich von der Reform betroffene Einheiten zusammensetzen und eruieren 
können, wie die Umstellung in der jeweiligen Kommune grundsätzlich angegangen wer
den sollte und wie Prozesse zukünftig übereinandergelegt werden könnten.  

 

Hierfür werden in der Regel Projekt- bzw. Arbeitsgruppen gegründet, die für eine erste 
Informationsverarbeitung zuständig sind und klären sollen, mit welchen Neuerungen sich 
Kommunen durch die Inklusive Lösung konkret konfrontiert sehen. Diese Aufgabe kann 
sowohl durch eine themenübergreifende Gruppe übernommen werden als auch durch 
mehrere thematisch fokussierte Gruppen. Dies kann von der Größe der Kommune und 
der Komplexität der Umstellung abhängen. Vertreten sind in entsprechenden Projekt
gruppen meist: 

 

 die Jugendamtsleitung 

 die Teamleitung des Sozialen Dienstes (Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) o. ä.) 

 die Teamleitung derjenigen Organisationseinheit, die bislang Fälle junger Menschen 
mit (drohender) seelischer Behinderung nach § 35a SGB VIII bearbeitet hatte 

 die Teamleitung derjenigen Organisationseinheit, die bislang Fälle junger Menschen 
mit (drohender) körperlicher und geistiger Behinderung nach SGB IX bearbeitet hatte 

 die Verfahrenslotsinnen und -lotsen 

 die oder der Beauftragte für Menschen mit Behinderung 

 das Personalamt 

 die Organisationsabteilung 

 

Während manche Kommunen betonen, dass es wichtig sei, in Projektgruppen sowohl Ex
pertinnen und Experten für die tägliche Arbeit als auch die hinsichtlich einzelner Umset
zungsfragen entscheidungsbefugte Leitungsebene zusammenzuführen, entscheiden sich 
andere Kommunen für Projektgruppen, in denen lediglich die Leitungsebene vertreten 
ist. In Fall wird es in der Regel sinnvoll sein, Personen einzubinden, die ein Mandat haben, 
Entscheidungen zu treffen und verbindliche Zusagen zu geben. Dies kann helfen, Abstim
mungsschleifen im Nachgang der Sitzungen zu reduzieren. 
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 Aus der Praxis 

Eine Workshopkommune, die das Forschungsinstitut im Rahmen 
des Forschungsprojektes begleitete, hatte sich bereits im Vorfeld im 
Rahmen einer Projektmanagementübung mit der Inklusiven Lösung 
befasst. Vor diesem Hintergrund konnten während des ersten 
Workshops Entscheidungen bezüglich der Projektorganisation ge
troffen werden:  

» Der VL übernahm die Projektleitung. 

» Ein Lenkungskreis wurde eingerichtet. 

» Folgende AGs wurden festgelegt:  

» AG Fachliche Zusammenführung intern 

» AG Trägerlandschaft und Finanzierung 

» AG Organisation und Personal 

» AG Haushalt  

» AG IT 

 

Quelle: Workshopkommune, Teilnehmende aus JH und EGH 
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Die Umstellung hin zur Inklusiven Lösung wird in einigen Kommunen durch die interne 
Einrichtung einer Projektmanagementstelle sowie durch ein externes Projektmanage
ment oder externe Moderation unterstützt.  

 Die Projektmanagementstelle wird meist mit einer Person besetzt, die bereits zuvor 
in der JH oder der EGH tätig war und in diesen Bereichen gut vernetzt ist.  

 Einige Kommunen planen, diese Funktion mit der/dem VL auszufüllen, die/der nach 
§ 10b Abs. 2 SGB VIII auch eine organisationsunterstützende Funktion haben soll.  

 Die Einrichtung einer internen Projektmanagementstelle kann bedeuten, dass eine 
Person für die Unterstützung der Umstellung von einigen sonstigen Aufgaben freige
stellt wird.  

 In einem Kreis wird der Bedarf meist auf eine halbe Verwaltungsstelle geschätzt, in 
größeren Kommunen kann dies deutlich mehr sein.  

 

Externe Unterstützung wird sowohl in Form einer  

 professionellen Organisations- oder Prozessberatung in Anspruch genommen als 
auch in Form einer  

 externen Moderation interner Workshops.  

Einige Kommunen betonen, dass ein durch ein erfahrenes Institut begleiteter Prozess 
mehr Akzeptanz bei den Mitarbeitenden finde und auch eine fundiertere Argumentation 
ermögliche, wenn es um die finanzielle und personelle Aufstellung des Bereichs gehe. 

 

Hinweise 
 

Es bedarf in jedem Fall interner Ressourcen sowie ggf. weiterer Ressourcen für externe 
Unterstützung: 

 Für die Einführung einer Projektsteuerungsstelle, an welcher auch die Steuerung 
oder Koordination einer externen Unterstützung angesiedelt sein kann, ist bei den 
umstellenden Kommunen ggf. ein zusätzliches Budget erforderlich.  

 Zusätzlich bindet auch die Mitwirkung an und/oder die Durchführung von partizipati
ven Prozessen, von Projekt-AGs u. ä. zeitliche Kapazitäten der Mitarbeitenden.  

 Auch ein Austausch mit anderen Kommunen (z. B. im Rahmen von Fachveranstaltun
gen) kann nur erfolgen, wenn entsprechende (mindestens zeitliche, oft aber auch fi
nanzielle) Ressourcen zur Verfügung stehen. 

 



 

 

 

12 

 

 

 

  

 Aus der Praxis 

Aus einer Erfahrungskommune wurde benannt, welche Aufgaben 
eine externe Begleitung wahrnehmen könne: 

„Dieses Institut hat den Auftrag, den Prozess von Anfang bis Ende 
zu begleiten – sowohl die Projekte und Sitzungen zu leiten, zusam
men mit der Verfahrenslotsin, als auch alle einzelnen Teilschritte im 
Blick zu behalten, bei den Teilarbeitsgruppen mitzuarbeiten, die 
Personalbemessung durchzuführen, bei den Mitarbeitergesprä
chen dabei zu sein, Dienstbesprechung zu organisieren, inhaltliche 
Dinge mitzugestalten und Empfehlungen zu geben.“ 

 

Quelle: Interview, Großstadt, EGH 



 

 

 

13 

 

 

 

2. Struktur und Dauer des Umstellungsprozesses 
 

 
 

 

Kommunen berichteten von verschiedenen Vorgehensweisen bei der Einführung der In
klusiven Lösung. Grundsätzlich ließ sich ein Kontinuum erkennen zwischen Umstellungen 
in einem Schritt und einem Vorgehen in Einzelschritten mit teils größerem zeitlichem Ab
stand.  

 

 

Herausforderungen 
 

 Viele Kommunen empfinden, dass die Umstrukturierung eine detaillierte Prozesspla
nung erforderte, was einen regelmäßigen internen Austausch auf der Leitungsebene 
und die Integration vieler verschiedener Positionen erforderlich macht.  

 Gleichzeitig erscheint es Kommunen sinnvoll, nicht zu lange bei abstrakten Überle
gungen zu Struktur und Personalschlüssel zu verweilen und stattdessen Dinge prak
tisch zu erproben, um mit dem so erworbenen Wissen Nachbesserungen an Struktu
ren und Arbeitsabläufen vornehmen zu können. 

  

Worum geht es hier? 

Die Umstellung hin zur Inklusiven Lösung geht mit einer umfänglichen organi
satorischen Veränderung einher. Diese kann unterschiedlich ausgestaltet wer
den. Es ist denkbar, alle Schritte der Umstellung in einem zusammenhängen
den Prozess zu vollziehen. Es ist ebenfalls möglich, unterschiedliche Teilum
stellungen zu verschiedenen Zeitpunkten vorzunehmen. 

 Zentrale Fragen zur Form des Umstellungsprozesses können sein: 

» In welchem Zeitraum soll die Umstellung erfolgen? 

» Soll die gesamte Umstellung in einem Schritt erfolgen? 

» Welche Teile der Umstellung können ggf. schrittweise erfolgen? 
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So kann es gehen: Erfahrungen aus den Kommunen 
 

 Die Umstellung kann in einem Gesamtprozess erfolgen: 

» Für einen solchen komplexen Gesamtprozess kann es hilfreich sein, auch eine ex
terne Begleitung des Prozesses zu engagieren oder zumindest auf externe Modera
tion zurückzugreifen. 

» In ohnehin veränderungs- und weiterentwicklungserprobten Ämtern kann auch 
eine Umsetzung „mit Bordmitteln“ erfolgreich sein. 

» Eine Kommune beschreibt den Prozess als „Change-Management wie aus dem 
Lehrbuch“. Das weist bereits darauf hin, dass insbesondere Prozessen der Kommu
nikation und der geeigneten Einbindung von Mitarbeitenden eine große Relevanz 
zukommen kann (vgl. dazu auch die Ausführungen im Kapitel 6 „Kommunikation“ in 
dieser Handreichung).1 

 

 Ebenso ist ein schrittweises Vorgehen bei der Einführung der Inklusiven Lösung mög
lich. Ein schrittweises Vorgehen kann verschiedene Dinge bedeuten. Varianten, von 
denen Kommunen berichten umfassen u. a.:  

» eine räumliche Zusammenführung, dann die Etablierung einer gemeinsamen Lei
tung, dann eine inhaltliche Zusammenführung der Bereiche JH und EGH 

» die Übergabe von Teilzuständigkeiten an die Jugendhilfe, z. B. zunächst die Zustän
digkeit für Schulbegleitungen, im Laufe der Zeit kommen weitere Teilbereiche hinzu 
bis die komplette Umstellung vollzogen ist 

» zunächst die Übergabe der verwaltungsseitigen Bearbeitung, dann erst die Über
gabe der Bedarfsermittlung 

Auch Kombinationen zwischen diesen Varianten sind möglich. 

 

 Grundsätzlich weisen Kommunen darauf hin, dass der Umstellungsprozess nie abge
schlossen sei. Weiterentwicklungen und Verbesserungen der Schnittstellen sowie der 
internen Zusammenarbeit sollten kontinuierlich erfolgen (s. dazu auch Kapitel 4 „Eva
luation und Weiterentwicklung“ in Handreichung „Arbeitsaufnahme “). 

  

 
1  Change-Management oder Veränderungsmanagement bezeichnet die Gesamtheit der Aufgaben, die bei einer komple

xen Veränderung in einer Organisation zu erbringen sind. Besonders im Fokus steht dabei die Wirkung der Veränderung 
auf die Mitarbeitenden und wie diese im Prozess gut mitgenommen werden können. Für mehr Informationen s. z. B. 
einschlägige Webseiten. 

https://www.verwaltung-innovativ.de/
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3. Politische Freigabe  
 

 
 

 

In den Erfahrungen der Kommunen sollte das Gesamtprojekt von Beginn an die Unter
stützung der Führungsebene haben und von der Verwaltungsspitze offiziell freigegeben 
werden. Hilfreich kann auch sein, wenn seitens der Verwaltungsspitze ein Auftrag an an
dere Ämter formuliert wird, die Umstellung zu unterstützen, z. B. wenn Räume, IT und 
andere Ressourcen benötigt werden oder Personalfragen zu klären sind. 

 

 

Zudem sind die Einstellung und die Haltung der Führungskräfte in den jeweiligen Ämtern 
– auf allen Leitungsebenen – zur Inklusiven Lösung den Kommunen zufolge zentral, da sie 
den Prozess maßgeblich steuern und mit ihren Entscheidungen zu einem Gelingen der 
Umstellung beitragen können. Fehlt die Unterstützung auf Leitungsebene, könnte dies 
den Erfolg des Projektes gefährden.  

  

Worum geht es hier? 

Die Unterstützung der politischen Rollenträgerinnen und -träger, in der Regel 
Landrätinnen und Landräte bzw. Oberbürgermeisterinnen und Oberbürger
meister, ist für den Beginn des Prozesses der Verwaltungsumstellung notwen
dig. Fehlt diese, kann die Umsetzung nur eingeschränkt beginnen. Die Frei
gabe von Ressourcen für den Umstellungsprozess kann ebenfalls davon ab
hängen. 

 Zentrale Fragen rund um die politische Freigabe können sein: 

» Welche politischen Ämter sind für die politische Freigabe verantwort
lich? 

» Welche Vorbereitungen und Informationen sind erforderlich, um die po
litische Freigabe einzuholen? 
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4. Meilensteinplan 
 

 
 

 

Mit Blick auf die Projektplanung kann es sich als zielführend erweisen, nicht nur verschie
dene Projektphasen zu planen, die sachlich durch ihre inhaltliche Tätigkeit definiert wer
den, sondern am Ende der jeweiligen Phasen auch Meilensteine festzulegen. Grundsätz
lich zeichnen sich Meilensteine durch die Verknüpfung mit konkreten Zeitpunkten bzw. 
Terminen aus, an denen bestimmte Projektschritte umgesetzt sein sollen.  

 

Folgende Meilensteine erscheinen vielen Kommunen auf dem Weg zur Inklusiven Lösung 
sinnvoll: 

 Die Ist-Analyse/Bestandsaufnahme für beide Bereiche wurde durchgeführt (s. Kapi
tel 1 „Ist-Analyse“ in der Handreichung „Vorbereitung im Status Quo“). 

 Eine gemeinsame Haltung ist entwickelt (s. Kapitel 3 „Haltung“ in der Handreichung 
„Vorbereitung im Status Quo“). 

 Gemeinsame Fallwerkstätten/Fallbearbeitungen sind eingeführt.  

 Eine Entscheidung hinsichtlich der Organisationsstruktur ist getroffen (s. Kapitel 1 in 
der Handreichung „Aufbau- und Ablauforganisation“). 

 Der Datentransfer ist geklärt  

 Zeitliche Abläufe und die Zeitplanung sind geklärt.  

Worum geht es hier? 

Ein Meilensteinplan listet bedeutende nachprüfbare Teilschritte auf und ent
hält konkrete Angaben, zu welchem Zeitpunkt diese erreicht sein sollen. Er 
kann helfen, Transparenz über den geplanten Prozess zu schaffen, und die Ein
haltung einer vereinbarten Zeitschiene unterstützen. 

 Zentrale Fragen können bei der Erarbeitung eines Meilensteinplans 
können sein: 

» Welche Teilergebnisse umfasst die Verwaltungsumstellung zu welchen 
Zeitpunkten? 

» Wer ist jeweils für die Umsetzung zuständig bzw. verantwortlich? 
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5. Identifizierung Prozessbeteiligter 
 

 
 

Für den Erfolg von Veränderungsmaßnahmen sind nicht nur deren inhaltliche Ziele rele
vant, vor allem ist auch das Handeln der von den Maßnahmen jeweils betroffenen Perso
nen entscheidend. Damit diese die beschlossenen Neuerungen in ihrer täglichen Arbeit 
mit Leben füllen (können), kann es hilfreich sein, die betroffenen Beschäftigten und an
dere betroffene, auch externe, Akteure möglichst frühzeitig zu identifizieren und in geeig
neter Weise in den Veränderungsprozess einzubinden.  

 

Häufig waren dies: 

 die (kommunal-)politische Ebene, inklusive des Jugendhilfeausschusses (JHA) 

 Amtsleitungen in der JH und der EGH 

 Fachdienst-, Fachbereichs-, Sachgebiets- und Teamleitungen der beteiligten Ämter 

 Mitarbeitende der beteiligten Ämter  

 Schnittstellenämter (z. B. Personal, IT, Organisation, Gebäude-/Liegenschaftsmanage
ment, Kämmerei, Rechtsabteilung, Datenschutz, Gesundheit) 

 Personalrat 

 freie Träger der JH und Leistungserbringer der EGH 

 Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Kreise, Gemeinden und evtl. auch der 
Länder 

 Selbstvertretungsverbände für Menschen mit Behinderungen 

 Leistungsberechtigte und ihre Familien 

Worum geht es hier? 

Die Verwaltungsumstellung hin zur Inklusiven Lösung betrifft verschiedene 
Personen und Stellen aus mehreren Ämtern. Es bietet sich an, frühzeitig zu 
reflektieren, welche Personen vom Prozess betroffen sind und diese in den 
Prozess einzubeziehen.  

 Zentrale Fragen zur Identifizierung Prozessbeteiligter können sein: 

» Wer wird alles von dem Umstellungsprozess betroffen sein? 

» Von welchen Prozessbeteiligten ist Unterstützung zu erwarten, von 
welchen Ablehnung? 

» Wie kann damit umgegangen werden? 
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6. Kommunikation  
 

 
 

 

Gerade bei Verwaltungsumstellungen ist sowohl die interne als auch die externe Kommu
nikation besonders wichtig, weil sie Orientierung und Sicherheit in einer Phase des Wan
dels bieten kann. Sie sorgt dafür, dass alle Beteiligten und Betroffenen – Mitarbeitende, 
Leistungsberechtigte bzw. Hilfeempfänger und ihre Familien sowie freie Träger und Leis
tungserbringer – kontinuierlich eingebunden sind. Das bedeutet: 

 Beteiligte und Betroffene können rechtzeitig über neue Abläufe, Zuständigkeiten 
oder technische Änderungen informiert werden.  

 Es können Unsicherheiten, Ängste, Sorgen und auch Widerstände reduziert werden.  

 Gute Kommunikation fördert die Akzeptanz für die Umstellung und kann eine erfolg
reiche Umstellung hin zur Inklusiven Lösung unterstützen. 

Gute Kommunikation impliziert, dass Führungskräfte für die Mitarbeitenden – ob digital 
oder in Präsenz – erreichbar und ansprechbar sein müssen.  

 

  

Worum geht es hier? 

Veränderungen lösen häufig Unsicherheiten bei den Mitarbeitenden und an
deren Prozessbeteiligten und -betroffenen aus. Diese Unsicherheiten gilt es, 
mit einer guten und transparenten Kommunikation aufzufangen. 

 Zentrale Fragen zur Kommunikation können sein: 

» Wie kann intern eine effektive, transparente Kommunikation mit den 
Mitarbeitenden etabliert werden? 

» Welche externen Partner sollen über den Umstellungsprozess hinweg 
regelmäßig informiert werden? 

» Welche Informationen sollten zu welchem Zeitpunkt mit welchen Per
sonen geteilt werden? 

» Wie kann sichergestellt werden, dass alle Antragstellenden und ggf. 
ihre Familien zu jedem Zeitpunkt klare Ansprechpersonen haben? 
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6.1 Planung interner Kommunikation 
 

Es ist sinnvoll, dass die Projektleitung bzw. die Steuerungsgruppe die interne Kommuni
kation plant und eine Kommunikationsstrategie für die Umstellung entwickelt:  

 Wer kommuniziert? 

 Wem wird etwas kommuniziert? 

 Was wird kommuniziert? 

 Wann wird kommuniziert 

 Wie wird kommuniziert? 

Mit interner Kommunikation ist sowohl die Kommunikation innerhalb der JH und EGH ge
meint als auch die ämterübergreifende Kommunikation zwischen ihnen.  

 

 

Herausforderungen 
 

 Die ämterübergreifende Kommunikation zwischen Jugendhilfe und EGH kann zu Be
ginn als schwierig empfunden werden, da „unterschiedliche Sprachen“ gesprochen 
werden.  

 Dies kann teilweise durch unterschiedliche Rechtsgrundlagen und unterschiedliche 
Professionen bedingt sein. 

 Es kann herausfordernd sein, mit unterschiedlichen Kommunikationskulturen in den 
beteiligten Häusern umzugehen, z. B. wenn ein Haus eine sehr offene Kommunikation 
pflegt, während das andere zurückhaltender agiert (z. B. um keine Unruhe zu erzeu
gen).  
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6.2 Planung externer Kommunikation 
 

Auch die externe Kommunikation sollte – idealerweise von der Projektleitung oder der 
Steuerungsgruppe – geplant und strukturiert werden. Hierbei sollte auch auf die Barrie
refreiheit der Dokumente geachtet werden. Es stellen sich die Fragen:  

 Wer muss informiert werden? (Leistungsberechtigte, Eltern, Leistungserbringer, Ein
richtungen, Schnittstellen, Interessenvertretungen, freie Träger etc.)  

 Welche Informationen benötigen die Zielgruppen?  

 Wer informiert die beteiligten Akteure über den Zuständigkeitswechsel?  

 Wer beschafft die Informationen, die weitergegeben werden können und wer gibt 
diese frei? 

 Wann muss informiert werden?  

 Wie soll informiert werden? Wie erreicht man die Zielgruppen am besten? Mögliche 
Formen sind z. B. Rundschreiben. Auch die Einrichtung eines Informationstelefons ist 
denkbar. 

 

Hinweis 
 

Bezüglich der externen Kommunikation wird von einigen Kommunen immer wieder ange
sprochen, dass das Label „Jugendamt“ – gerade von den betroffenen Eltern – negativ auf
genommen werden kann. Ein Gesprächspartner aus einem Jugendamt formulierte ganz 
klar: „Da dürfen wir uns nichts vormachen. Leute haben auch Angst vor uns.“ 

Einige Kommunen finden es daher sinnvoll, für die Kommunikation nach außen, nicht di
rekt vom „Jugendamt“ zu sprechen, sondern eher beispielsweise vom „Fachdienst Ein
gliederungshilfe“, „Amt für Jugend und Familie“ entsprechend der jeweiligen Bezeichnung 
in der Kommune.  

  


